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Bericht zum Stand der Lärmaktionsplanung 
Ihre E-Mail vom 12.09.2008 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Eberle, 

bezüglich Ihrer o. a. Anfrage zum Stand der Lärmaktionsplanung für die Stadt Trier übermitteln 
wir Ihnen folgende Informationen: 

Zuständige Behörde für die Lärmaktionsplanung ist die Stadt Trier, Stadtplanungsamt, Rathaus 
Am Augustinerhof, 54290 Trier, (Telefon 0651/718-0, Telefax 0651/718-0, 1618, E-Mail 
stadtplanungsamt@trier.de, www.trier.de). 

Der Beschluss zur Aufstellung der Lärmaktionspläne wurde in der Sitzung des Dezernatsaus-
schusses IV am 17.04.2008 gefasst. Es wurde beschlossen, das Verfahren zur Aufstellung der 
Lärmaktionsplanung analog dem Verfahren der Bauleitplanung in einem zweistufigen Verfahren 
durchzuführen. Die erste Phase umfasst die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der 
Träger öffentlicher Belange; die zweite Phase hat die öffentliche Auslegung des Entwurfs der 
Lärmaktionsplanung mit einer erneuten Beteiligung der berührten Behörden und Träger öffent-
licher Belange zum Gegenstand. 

Die erste Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte im Rahmen einer Informationsveranstaltung am 
18.06.2008. Der Beschluss zur öffentlichen Auslegung des Entwurfs der Lärmaktionsplanung 
soll in der Sitzung des Stadtrates am 16.12.2008 gefasst werden. Die öffentliche Auslegung des 
Entwurfs soll im Januar 2009 erfolgen. Es ist vorgesehen, die Lärmaktionsplanung durch  Be-
schluss in der Sitzung des Stadtrates am 31. März 2009 abzuschließen. 
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Die nicht fristgerechte Fertigstellung der Lärmaktionspläne ist auf die Komplexität und den Um-
fang der Aufgaben, die schwierige Datenerhebung sowie die nicht fristgerechte Übermittlung 
der Lärmkartierung für Bahnlinien durch das Eisenbahnbundesamt zurückzuführen. 

Die mit der Lärmaktionsplanung zusammenhängende Materialien und Dokumente sind im Inter-
netangebot der Stadt Trier (www.trier.de) unter dem Stichwort „Lärmaktionsplanung“ zugäng-
lich. 

 

In Vertretung 

  
gez. Stefan Leist 


